
Bauordnung in Ostdeutschland 

(Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsenanhalt, Thüringen)


Grundsätzliches 

(Bemerkung: Baugenehmigungen können von Gemeinde/Stadt zu Gemeinde/Stadt 

unterschiedliche Anforderungen haben)


Standsicherheit 

Jede bauliche Anlage muss im Ganzen, in ihren einzelnen Teilen und für sich allein standsicher 

sein. 2Die Standsicherheit muss auch während der Errichtung und bei der Änderung und der 

Beseitigung gewährleistet sein


Schutz gegen Einwirkungen 

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass durch 

Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schädlinge sowie andere chemische, physikalische 

oder biologische Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.


Brandschutz 

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der 

Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) 

vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame 

Löscharbeiten möglich sind.


Französischer Balkon, Balkongeländer 

Berlin  1

§ 38 BauO Bln – Umwehrungen 

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren:


1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 

1 m tiefer liegende Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem 

Zweck der Flächen widerspricht,


 Vollständige Bauordnung für Berlin http://gesetze.berlin.de/jportal/?1

quelle=jlink&query=BauO+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true (Zugriff: 30.08.2018)



2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, die im Allgemeinen zum 

Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flächen herausragen,


3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen 

bestimmt sind,


4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3, 

wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,


5. nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach 

Nummer 3,


6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und Treppenöffnungen 

(Treppenaugen),


7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflächen liegen, wenn sie 

nicht verkehrssicher abgedeckt sind.


(2) In Verkehrsflächen liegende Kellerlichtschächte und Betriebsschächte sind in Höhe der 

Verkehrsfläche verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflächen liegende Abdeckungen 

müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen 

und deren Brüstung unter der notwendigen Umwehrungshöhe liegen, sind zu sichern.


(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer Absturzhöhe bis zu 12 m müssen mindestens 

0,80 m, von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere 

Brüstungshöhen sind zulässig, wenn durch andere Vorrichtungen wie Geländer die nach 

Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthöhen eingehalten werden.


(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen folgende Mindesthöhen haben:


1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen in begehbaren Decken und Dächern 

sowie Umwehrungen von Flächen mit einer Absturzhöhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m,


2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe 1,10 m.




(5) In, an und auf Gebäuden dürfen Öffnungen in Geländern, Brüstungen und anderen 

Umwehrungen mindestens in einer Richtung nicht breiter als 0,12 m sein. Sie sind so 

auszubilden, dass das Überklettern erschwert wird. Ein waagerechter Zwischenraum zwischen 

Umwehrung und der zu sichernden Fläche darf nicht größer als 0,04 m sein.


Brandenburg  2

§ 38 Umwehrungen 

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Brüstungen zu versehen


1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 

1 Meter tiefer liegende Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem 

Zweck der Flächen widerspricht,


2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, die im Allgemeinen zum 

Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 Meter aus diesen Flächen 

herausragen,


3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen 

bestimmt sind,


4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3, 

wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,


5. nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach 

Nummer 3,


6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und Treppenöffnungen 

(Treppenaugen),


7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflächen liegen, wenn sie 

nicht verkehrssicher abgedeckt sind.


(2) In Verkehrsflächen liegende Kellerlichtschächte und Betriebsschächte sind in Höhe der 

Verkehrsfläche verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflächen liegende Abdeckungen 

müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen 

und deren Brüstungen unter der notwendigen Umwehrungshöhe liegen, sind zu sichern.


(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer Absturzhöhe bis zu 12 Meter müssen mindestens 

0,80 Meter, von Flächen mit mehr als 12 Meter Absturzhöhe mindestens 0,90 Meter hoch sein. 

Geringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn durch andere Vorrichtungen, wie Geländer, die 

nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthöhen eingehalten werden.


 Vollständige Bauordnung für Brandenburg https://mil.brandenburg.de/media_fast/4055/2

BbgBO%20GVBl%20I%20Nr.%2014%20vom%2020.Mai%202016.pdf (Zugriff: 30.08.2018)



(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen folgende Mindesthöhen haben


1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen in begehbaren Decken und Dächern 

sowie Umwehrungen von Flächen mit einer Absturzhöhe von 1 Meter bis zu 12 Meter 

0,90 Meter,


2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 Meter Absturzhöhe 1,10 Meter.


Sachsen  3

§ 38 SächsBO – Umwehrungen 

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Brüstungen zu versehen:


1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 

1 m tiefer liegende Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem 

Zweck der Flächen widerspricht;


2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, die im Allgemeinen zum 

Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flächen herausragen;


3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen 

bestimmt sind;


4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3, 

wenn sie nicht sicher abgedeckt sind;


 Vollständige Bauordnung für Sachsen https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1779-3

SaechsBO (Zugriff: 30.08.2018)



5. nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach 

Nummer 3;


6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und Treppenöffnungen 

(Treppenaugen);


7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflächen liegen, wenn sie 

nicht verkehrssicher abgedeckt sind.


(2) In Verkehrsflächen liegende Kellerlichtschächte und Betriebsschächte sind in Höhe der 

Verkehrsfläche verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflächen liegende Abdeckungen 

müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen 

und deren Brüstungen unter der notwendigen Umwehrungshöhe liegen, sind zu sichern.


(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer Absturzhöhe bis zu 12 m müssen mindestens 

0,80 m, von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere 

Brüstungshöhen sind zulässig, wenn durch andere Vorrichtungen wie Geländer die nach 

Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthöhen eingehalten werden.


(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen folgende Mindesthöhen haben:


1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen in begehbaren Decken und Dächern 

sowie Umwehrungen von Flächen mit 1 m bis zu 12 m Absturzhöhe 0,90 m;


2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe 1,10 m.




Sachsen Anhalt  4

§ 37 BauO LSA – Umwehrungen 

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Brüstungen zu versehen:


1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 

1 m tiefer liegende Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem 

Zweck der Flächen widerspricht, wie bei Verladerampen, Kais und Schwimmbecken,


2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, die im Allgemeinen zum 

Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flächen herausragen,


3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen 

bestimmt sind,


4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3, 

wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,


5. nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach 

Nummer 3,


6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und Treppenöffnungen 

(Treppenaugen) und


7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflächen liegen, wenn sie 

nicht verkehrssicher abgedeckt sind.


(2) In Verkehrsflächen liegende Kellerlichtschächte und Betriebsschächte sind in Höhe der 

Verkehrsfläche verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflächen liegende Abdeckungen 

müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen 

und deren Brüstungen unter der notwendigen Umwehrungshöhe liegen, sind zu sichern.


(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer Absturzhöhe bis zu 12 m müssen mindestens 

0,80 m, von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere 

Brüstungshöhen sind zulässig, wenn durch andere Vorrichtungen, wie Geländer, die nach 

Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthöhen eingehalten werden.


(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen folgende Mindesthöhen haben:


1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen in begehbaren Decken und Dächern 

sowie Umwehrungen von Flächen mit einer Absturzhöhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m 

und


2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe 1,10 m.


 Vollständige Bauordnung für http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?4

quelle=jlink&query=BauO+ST&psml=bssahprod.psml&max=true&aiz=true (Zugriff: 30.08.2018)



 

Thüringen  5

§ 36 ThürBO – Umwehrungen 

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Brüstungen zu versehen:


1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 

1m tiefer liegende Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem 

Zweck der Flächen widerspricht,


2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, die im Allgemeinen zum 

Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flächen herausragen,


3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen 

bestimmt sind,


4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3, 

wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,


5. nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach 

Nummer 3,


6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und Treppenöffnungen 

(Treppenaugen),


7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte; die an Verkehrsflächen liegen, wenn sie 

nicht verkehrssicher abgedeckt sind.


 Vollständige Bauordnung für Thüringen http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?5

quelle=jlink&query=BauO+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true (Zugriff: 30.08.2018)



(2) In Verkehrsflächen liegende Kellerlichtschächte und Betriebsschächte sind in Höhe der 

Verkehrsfläche verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflächen liegende Abdeckungen 

müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen 

und deren Brüstung unter der notwendigen Umwehrungshöhe liegen, sind zu sichern.


(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer Absturzhöhe bis zu 12 m müssen mindestens 

0,80 m, von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere 

Brüstungshöhen sind zulässig, wenn durch andere Vorrichtungen wie Geländer die nach 

Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthöhen eingehalten werden.


(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen folgende Mindesthöhen haben:


1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen in begehbaren Decken und Dächern 

sowie Umwehrungen von Flächen mit einer Absturzhöhe von 1 m bis zu 12 m eine 

Mindesthöhe von 0,90 m,


2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe eine Mindesthöhe von 

1,10 m.




Geländer auf Mauer 

Beachtet werden muss hier wieder die Absturzhöhe (siehe oben) Die Anforderungen sind die 

gleichen wie bei dem


französischen Balkon und dem Balkongeländer.


Beispiel: Absturzhöhe 10 Meter und Mauerhöhe 40cm: Geländerhöhe 50cm




Glasvordächer 

Tragende Wände, Stützen 

Tragende und aussteifende Wände und Stützen müssen im Brandfall ausreichend lang 

standsicher sein.


Berlin (§32), Brandenburg (§32), Sachsen (§31), Sachsen Anhalt (§31), Thüringen (§32)


(5) Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Bedachungen, 

Lichtkuppeln und Oberlichte sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf 

andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann. Von Brandwänden 

und von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müssen mindestens 1,25 m 

entfernt sein



